
 

 

H A U P T S A T Z U N G 

der Ortsgemeinde Standenbühl  

vom 9. Juni 2020 

Der Gemeinderat hat auf Grund der §§ 24 und 25 Gemeindeordnung (GemO), der §§ 7 

und 8 der Landesverordnung zur Durchführung der Gemeindeordnung (GemODVO), des 

§ 2 der Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung kommunaler Ehrenämter 

(KomAEVO) die folgende Hauptsatzung beschlossen, die hiermit bekanntgemacht wird: 

 

INHALTSVERZEICHNIS  
 

1. Öffentliche Bekanntmachungen, Bekanntgaben  

2. Bürgerbegehren und Bürgerentscheid  

3. Bildung der Ausschüsse 

4. Beigeordnete 

     5. Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Gemeinderates 

6. Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters  

7. Aufwandsentschädigung für Beigeordnete  

8. Aufwandsentschädigung für Feldgeschworene  

9. Aufwandsentschädigung für weitere Ehrenämter  

10. Ton- und Bildaufzeichnungen sowie Ton- und Bildübertragungen von Rats- und Ausschuss- 
      sitzungen  

11. In-Kraft-Treten  
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§ 1 
Öffentliche Bekanntmachungen, Bekanntgaben 

(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Ortsgemeinde Standenbühl erfolgen in der Wo-

chenzeitung „Verbandsgemeinde Göllheim aktuell“, Herausgeber „Linus Wittich Medien 

KG“, 54343 Foehren, Europa-Allee 2. Sie enthält die öffentlichen Bekanntmachungen der 

Verbandsgemeinde und ihrer Ortsgemeinden und wird kostenlos in alle Haushalte im Ge-

biet der Verbandsgemeinde verteilt. 

Darüber hinaus erfolgen die öffentlichen Bekanntmachungen im Internet unter der Adresse 

„https://www.vg-goellheim.de“. 

Die Zeit, Ort und Tagesordnungen der Sitzungen des Gemeinderates oder der Ausschüs-

se sind zusätzlich durch Aushang an der Bekanntmachungstafel Aushang an den Be-

kanntmachungstafeln am Anwesen Kaiserstraße 27 (altes Milchhaus) in Standenbühl be-

kannt zu machen.  

(2) Karten, Pläne oder Zeichnungen und damit verbundene Texte oder Erläuterungen 

können abweichend von Absatz 1 durch Auslegung in einem Dienstgebäude der Ver-

bandsgemeindeverwaltung zu jedermanns Einsicht während der Dienststunden bekannt 

gemacht werden. In diesem Fall ist auf Gegenstand, Ort (Gebäude und Raum), Frist und 

Zeit der Auslegung spätestens am Tage vor dem Beginn der Auslegung durch öffentliche 

Bekanntmachung in der Form des Absatzes 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt 

mindestens sieben volle Werktage. Besteht an dienstfreien Werktagen keine Möglichkeit 

der Einsichtnahme, so ist die Auslegungsfrist so festzusetzen, dass an mindestens sieben 

Tagen Einsicht genommen werden kann. 

(3) Soweit durch Rechtsvorschrift eine öffentliche Auslegung vorgeschrieben ist und hier-

für keine besonderen Bestimmungen gelten, gilt Absatz 2 entsprechend. 

(4) Dringliche Sitzungen im Sinne von § 8 Abs. 4 DVO zu § 27 GemO des Gemeinderates 

oder eines Ausschusses werden abweichend von Absatz 1 zusätzlich durch Aushang an 

der Bekanntmachungstafel am Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung, Freiherr-vom-

Stein-Straße 3, bekannt gemacht, sofern eine rechtzeitige Bekanntmachung gemäß Ab-

satz 1 nicht mehr möglich ist. 

(5) Kann wegen eines Naturereignisses oder wegen anderer besonderer Umstände die 

vorgeschriebene Bekanntmachungsform nicht angewandt werden, so erfolgt in unauf-

schiebbaren Fällen die öffentliche Bekanntmachung nur durch Aushang am Anwesen Kai-

serstraße 27 (altes Milchhaus) in Standenbühl. 

Die Bekanntmachung ist unverzüglich nach Beseitigung des Hindernisses in der vorge-

schriebenen Form nachzuholen, sofern nicht der Inhalt der Bekanntmachung durch Zeitab-

lauf gegenstandslos geworden ist. 

(6) Sonstige Bekanntgaben erfolgen gemäß Absatz 1, sofern nicht eine andere Bekannt-

machungsform vorgeschrieben ist. 

 

§ 2 

Bürgerbegehren und Bürgerentscheid   
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Bürgerbegehren und Bürgerentscheid bestimmen sich nach § 17a der Gemeindeordnung. 

§ 3 
Bildung der Ausschüsse 

 
Die Bildung der Ausschüsse und ihre personelle Zusammensetzung werden durch Be-
schlussfassung im Gemeinderat gemäß Abschnitt 3 der Gemeindeordnung festgelegt. 

§ 4 
Beigeordnete 

Die Gemeinde Standenbühl hat bis zu zwei Beigeordnete. 

 

§ 5 

Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Gemeinderates 

(1) Zur Abgeltung der notwendigen baren Auslagen und der sonstigen persönlichen Auf-

wendungen erhalten die Ratsmitglieder für die Teilnahme an Sitzungen des Gemeindera-

tes und seiner Ausschüsse eine Entschädigung nach Maßgabe der Absätze 2 bis 7.  

(2) Zur Abgeltung der notwendigen baren Auslagen und der sonstigen persönlichen Auf-

wendungen erhalten die Gemeinderatsmitglieder für die Teilnahme an Sitzungen des Ge-

meinderates und der Ausschüsse eine Aufwandsentschädigung in Form eines Sitzungs-

geldes in Höhe von 15,00 EUR pro Sitzung.  

(3) Neben der Entschädigung nach Absatz 2 werden keine Fahrkosten für Fahrten zwi-

schen Wohnung und Sitzungsort erstattet. 

(4) Neben der Entschädigung nach Absatz 2 wird nachgewiesener Lohnausfall in voller 

Höhe ersetzt; er umfasst bei Arbeitnehmern auch die entgangenen tarifvertraglichen und 

freiwilligen Arbeitgeberleistungen sowie den Arbeitgeberanteil zu den gesetzlichen Sozial-

versicherungsbeiträgen. Verdienstausfall wird nur auf Antrag gewährt.  

Selbständig tätige Personen erhalten auf Antrag Verdienstausfall in Höhe eines Durch-

schnittssatzes von 60,00 € pro Sitzung. 

Personen, die weder einen Lohn- noch einen Verdienstausfall geltend machen können, 

denen aber im beruflichen oder häuslichen Bereich ein Nachteil entsteht, der in der Regel 

nur durch das Nachholen versäumter Arbeit oder die Inanspruchnahme einer Hilfskraft 

ausgeglichen werden kann, erhalten auf Antrag einen Ausgleich  

a) in Höhe von 40,00 € pro Sitzung, wenn sie mindestens ein in ihrem Haushalt wohnen-

des Kind unter 14 Jahren tatsächlich betreuen oder 

b) in Höhe von 40,00 € pro Sitzung, wenn sie einen nach ärztlichem Gutachten pflegebe-

dürftigen sonstigen Angehörigen tatsächlich betreuen oder pflegen. 

(5) Neben der Aufwandsentschädigung erhalten die Gemeinderatsmitglieder für Dienstrei-

sen Reisekostenvergütung nach den Bestimmungen des Landesreisekostengesetzes. 

(6) Bei Teilnahme an mehreren Sitzungen oder Besprechungen an einem Tag wird nur 

insgesamt einmal Sitzungsgeld gewährt.  
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(7) Die Ratsmitglieder haben über elektronische Medien Zugriff auf Einladungen, Sit-

zungsunterlagen und Niederschriften. Sofern sie auf die Zustellung dieser Dokumente in 

Papierform verzichten, erhalten sie zur Abgeltung ihrer zusätzlichen Auslagen für elektro-

nische Einrichtungen, Datenübertragungen und Ausdrucke eine Pauschale zum Sitzungs-

geld i.H.v. 300,00 € pro Legislaturperiode. Die Auszahlung erfolgt einmalig am Anfang der 

Wahlperiode zum Stichtag 30.06. Bei Amtsniederlegung eines Ratsmitgliedes wird für je-

des noch nicht angefangene Jahr nach der Wahlperiode (Stichtag 30.06.) eine Rückerstat-

tung i.H.v. 60,00 € gefordert. Dies gilt nicht, falls das Ratsmitglied durch Tod ausscheidet.  

(8) Zwischen der Gemeinde Standenbühl und dem jeweiligen Ratsmitglied wird Näheres in 

einer Vereinbarung geregelt. 

(9) Ausschussmitglieder, die keine gewählten Ratsmitglieder sind (gemischte Ausschüs-

se), erhalten auf Antrag ebenfalls Zugang über elektronische Medien, Zugriff auf Einla-

dungen, Sitzungsunterlagen und Niederschriften. Sie erhalten keine Pauschale nach Abs. 

7 Satz 2. Zwischen der Gemeinde Standenbühl und dem Ausschussmitglied wird Näheres 

in einer Vereinbarung geregelt. Die Absätze 2 – 6 geltend entsprechend. 

 

§ 6 

Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters 

Dem Ortsbürgermeister wird eine Aufwandsentschädigung gemäß § 12 Absatz 1 Satz 1 
der Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung kommunaler Ehrenämter  
(KomAEVO) gewährt.  

§ 7 
Aufwandsentschädigung 

für Beigeordnete 

(1) Ehrenamtliche Beigeordnete erhalten für den Fall der Vertretung des Ortsbürgermeis-

ters eine Aufwandsentschädigung in Höhe der Aufwandsentschädigung des Ortsbürger-

meisters nach § 6. Erfolgt die Vertretung des Ortsbürgermeisters nicht für die Dauer eines 

vollen Monats, so beträgt sie für jeden Tag der Vertretung ein Dreißigstel des Monatsbe-

trages der dem Ortsbürgermeister zustehenden Aufwandsentschädigung. 

(2) § 5 gilt entsprechend. 

§ 8 

Aufwandsentschädigung 
für Feldgeschworene 

Die Feldgeschworenen erhalten für ihre Mitwirkung bei Abmarkungen sowie für die Grenz-

begänge eine Entschädigung, die nach Stunden bemessen wird; die Zeiten für die Weg-

strecken vom Wohnsitz bis zum Tätigkeitsort und zurück werden berücksichtigt. Die Ent-

schädigung beträgt 15,00 EUR je Stunde.  Angefangene halbe Stunden sind mit der Hälfte 

des Stundensatzes zu entschädigen. 
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§ 9 
Aufwandsentschädigung 
für weitere Ehrenämter 

(1) Die Beisitzer des Wahlausschusses erhalten ein Sitzungsgeld nach § 5 Abs. 2. Finden 

gleichzeitig Wahlausschusssitzungen verschiedener Wahlen und Abstimmungen statt, 

wird die Aufwandsentschädigung nur einmal gewährt. 

(2) Die Mitglieder und Hilfskräfte der Wahl- und Abstimmungsvorstände erhalten eine pau-

schalierte Abgeltung ihres baren Aufwandes in der Form eines Erfrischungsgeldes. Das 

Erfrischungsgeld beträgt 35,00 € für den Wahlvorsteher/die Wahlvorsteherin und deren 

Stellvertretung; sowie 25,00 € für die Beisitzer, Schriftführer und die verpflichteten Hilfs-

kräfte am Wahl- oder Abstimmungstag. Finden an einem Wahltag mehrere Wahlen und 

Abstimmungen gleichzeitig statt, so wird das Erfrischungsgeld nur einmal gewährt.  

 

§ 10 
Ton- und Bildaufzeichnungen sowie Ton- und Bildübertragungen 

von Rats- und Ausschusssitzungen 

(1) Ton- und Bildaufzeichnungen sowie Ton- und Bildübertragungen von Rats- bzw. Aus-

schussmitgliedern in öffentlicher Sitzung des Rates (und seiner Ausschüsse) sind zuläs-

sig, sofern Sie von Vertretern der Presse und des Rundfunks mit dem Ziel der Berichter-

stattung erfolgen. Die Anfertigung der Aufzeichnungen ist der Vorsitzenden oder dem Vor-

sitzenden vor dem Beginn der Sitzung anzuzeigen. Sie oder er hat die Anwesenden zu 

Beginn der Sitzung darüber zu informieren, dass Aufzeichnungen von den Rats- bzw. 

Ausschussmitgliedern erfolgen. Im Übrigen ist die Anfertigung von Bild- und Tonaufzeich-

nungen bzw. Bild- oder Tonübertragungen durch Rats- oder Ausschussmitglieder oder an-

deren Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Sitzungen untersagt. 

(2) Ausschuss- und Gemeinderatsmitglieder können verlangen, dass die Aufnahme oder 

Übertragung ihres Redebeitrages unterbleibt. Das Verlangen ist gegenüber der Vorsitzen-

den oder dem Vorsitzenden geltend zu machen und im Protokoll zu dokumentieren. Die 

Vorsitzende oder der Vorsitzende hat im Rahmen seiner Ordnungsgewalt (§ 36 GemO) 

dafür Sorge zu tragen, dass die Aufnahmen unterbleiben. 

(3) Film- und Tonaufzeichnungen von anderen Personen als den Mitgliedern des Rates 

bzw. der Ausschüsse, insbesondere von Einwohnerinnen und Einwohnern sowie von Be-

schäftigten der Gemeinde oder Verbandsgemeinde, sind nur zulässig, wenn diese Perso-

nen eingewilligt haben. Die Personen sind darauf hinzuweisen, dass die Einwilligung je-

derzeit widerrufen werden kann. Die Einwilligung ist im Protokoll zu dokumentieren. 

(4) Die Zulässigkeit von Tonaufnahmen zum Zwecke der Erstellung des Protokolls bleibt 

davon unberührt. 

§ 11 
In-Kraft-Treten  

(1) Die Hauptsatzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
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(2) Gleichzeitig tritt die bisherige Hauptsatzung vom 6.7.2004 und die erste Änderungssat-

zung zur Hauptsatzung der Ortsgemeinde Standenbühl vom 15.12.2009 außer Kraft. 

 

Standenbühl, den 9. Juni 2020 

 

 

 

Georg Pohlmann            (Siegel) 

Ortsbürgermeister 


